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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Nadine Trapp, zuletzt wohnhaft: „Gartenstr. 2, 47877 Willich,, 
liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner 
Platz 22 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 19.03.2025, Akten-
zeichen 55/711E – 50317 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Sygulla in Zimmer D.315, Telefon 02331 
207 2807, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung, in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 01.04.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Saim Tas wohnhaft: „Türkei,, liegt beim Fachbereich Jugend 
und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 03.04.2025, Akten-
zeichen 55/711E – 66066 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Sygulla in Zimmer D.315, Telefon 02331 
207 2807, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung, in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 03.04.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Sergej Pizniur, wohnhaft: Ukraine (letzte bekannte Anschrift 
Ukraine) liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, 
Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 03.04.2025, Aktenzeichen 
55/711D-66068. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Roque 
Campos, Zimmer D 324, Tel. 207-5704, nach vorheriger Absprache in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 03.04.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
 
 
 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentlice Zustellung 
 

Für Herrn Francesco Salvato wohnhaft: „Italien,, liegt beim Fachbereich 
Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 03.04.2025, Akten-
zeichen 55/711F – 49595 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Sygulla in Zimmer D.315, Telefon 02331 
207 2807, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung, in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 03.04.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Khalid El Bachiri, zuletzt wohnhaft: „Bülowstr. 12, 58097 
Hagen,, liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, 
Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 10.03.2025, 
Aktenzeichen 55/711W – 51790, 65299 + 65189 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Stoltmann in Zimmer D.316, Telefon 
02331 207 2806, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 04.04.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Marta Nina Baranska, „unbekannt nach Polen verzogen, zuletzt 
wohnhaft „Graf-von-Galen-Ring 13, 58095 Hagen“, liegt beim 
Fachbereich Jugend und Soziales, wirtschaftliche Hilfen, Unterhalts-
vorschuss, Berliner Platz 22, 58089 Hagen folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Einstellungs- und Rückforderungsbescheid der Stadt Hagen vom 
04.04.2025, Aktenzeichen 55/712C-63044 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Schulz, 
Zimmer D 315, Tel. 207-2853, nach vorheriger telefonischer Absprache 
in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 04.04.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
 
 
 

http://www.hagen.de/
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Angelina Atanasova Taseva, wohnhaft:  unbekannt (letzte 
bekannte Anschrift Helmholtzstr. 21, 58097 Hagen) liegt beim 
Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Einstellungs-/Rückforderungsbescheid der Stadt Hagen vom 
07.04.2025, Aktenzeichen 55/712E-52798. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Roque 
Campos, Zimmer D 324, Tel. 207-5704, nach vorheriger Absprache in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 07.04.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Birgül Houssein, zuletzt wohnhaft: 58095 Hagen, Hochstr. 70, 
liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner 
Platz 22, 58089 Hagen, Zimmer B.207, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheid der Stadt Hagen vom 08.04.2025, Aktenzeichen 55/710. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach 
telefonischer Terminvereinbarung (02331) 207-4545 in Empfang 
genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 08.04.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Anastasios Kiloglou – zuletzt wohnhaft: Augustastr. 79, 58089 
Hagen, aktuell: „Unbekannt“, liegt beim Fachbereich Jugend und 
Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 09.04.2025, Akten-
zeichen 55/711C – 52131. 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Swierczek in Zimmer D.324, Telefon 
02331 207 3124, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 09.04.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
 
 
 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Marvin Schmidt – zuletzt wohnhaft: Möllerstr. 7, 58119 Hagen, 
aktuell „Unbekannt“, liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales der 
Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 10.04.2025, Akten-
zeichen 55/711E – 29745. 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Swierczek in Zimmer D.324, Telefon 
02331 207 3124, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 10.04.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Endgültige Einziehung eines Teils der Yorckstraße  
(Stellplätze für die Henry-van-de-Velde-Grundschule) 

 

Die Bezirksvertretung Hagen-Mitte hat in ihrer Sitzung am 31.01.2025 
gemäß § 7 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV NRW S. 1028/ SGV 
NRW 91) in der zurzeit gültigen Fassung, aus Gründen des öffentlichen 
Wohles, die endgültige Einziehung eines Teils der 
 

Yorckstraße 
 

beschlossen.  
 

Die einzuziehende Verkehrsfläche umfasst das Grundstück Gemarkung 
Hagen, Flur 4, Teil aus Flurstück 97 mit einer kumulierten Gesamtfläche 
von ca. 66 m². 
 

Der dem Beschluss zugrundeliegende Lageplan kann, vom Tage der 
Bekanntmachung an, beim Oberbürgermeister der Stadt Hagen, 
Fachbereich Verkehr, Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen, Rathaus 
I, Zimmer B.434, Rathausstr. 11, 58095 Hagen, eingesehen werden.  
 

Auf den dieser Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan wird im 
Übrigen verwiesen. 
 

 
 

Die Einziehung wird zum Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntgabe 
wirksam. 
Als Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntgabe wird der auf diese 
Bekanntmachung folgende Tag bestimmt. 
 
 
 
 

http://www.hagen.de/
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht 
Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 Arnsberg oder dort zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form nach 
Maßgabe der „Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei 
den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-
Westfalen (ERVVO Vg/FG)“ vom 07.11.2012 (GV.NRW 2012 S 548), 
einzureichen. Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei 
Abschriften beigefügt werden. Falls die Frist durch das Verschulden 
eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 
Verschulden der Vollmachtsgeberin oder dem Vollmachtsgeber zuge-
rechnet werden. 
 

Hinweis: 
Weiterführende Informationen zum elektronischen Rechtsverkehr finden 
Sie auf der Homepage des Verwaltungsgerichts Arnsberg. 
 

Hagen, 09.04.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Bebauungsplan Nr. 6/24 (721) Schnellladepark Berchumer Straße 
hier: Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfes im Internet 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 
 

 
 

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 03.04.2025 folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 

a) Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes wird an die 
aktuelle Planung angepasst. 

b) Der im Sitzungssaal ausgehängte und zu diesem Beschluss 
gehörende Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6/24 (721) 
Schnellladepark Berchumer Straße wird beschlossen und die 

Verwaltung wird beauftragt, den Plan einschließlich der Begründung 
vom 27.02.2025 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines 
Monats im Internet zu veröffentlichen und öffentlich auszulegen. Die 
Begründung vom 27.02.2025 wird gemäß § 9 Abs. 8 BauGB dem 
Bebauungsplan beigefügt und ist als Anlage Gegenstand der 
Niederschrift. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 6/24 liegt im Stadtbezirk 
Mitte, in der Gemarkung Halden, Flur 2 und umfasst das Flurstück 1368 
sowie teilweise die Flurstücke 289, 877, 1367 und 1371. Im Norden und 
Osten wird das Plangebiet durch Wald begrenzt. Im Süden verläuft die 
Berchumer Straße. Im Westen befindet sich ein Pflegeheim. Die genaue 
Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Bebauungs-
planentwurf zu entnehmen. Der Bebauungsplanentwurf im Maßstab 
1:500 ist Bestandteil des Beschlusses. 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Veröffentlichung im Internet  
 

des Bebauungsplanentwurfes Nr. 6/24 (721) Schnellladepark Berchumer 
Straße mit Begründung vom 27.02.2025. 
 

Der Bebauungsplanentwurf wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit 
Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen in der Zeit  

 

vom 14.04.2025 bis einschließlich 16.05.2025  
 

im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: 
https://www.hagen.de/irj/portal/FB-61-0903 (www.hagen.de / Hagen A-Z 
/ B / Bebauungspläne im Verfahren). 
 

Die oben genannten Unterlagen werden in diesem Zeitraum beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Historisches 
Rathaus (Bauteil D), Flurbereich 1. Obergeschoss, Rathausstraße 11, 
58095 Hagen während der Dienststunden (montags bis donnerstags von 
08:30 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr) 
zusätzlich öffentlich ausgelegt. 
 

Termine können unter der Telefonnummer: 02331 207-3783 oder E-Mail-
Adresse: jan.denbrave@stadt-hagen.de vereinbart werden. Eine 
Einsichtnahme ist zu den oben angegebenen Zeiten aber auch ohne 
vorherige Vereinbarung eines Termins möglich. 
 

Stellungnahmen können während der Veröffentlichungsfrist elektronisch 
übermittelt, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg unter oben 
genannten Kontaktmöglichkeiten abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.  
 

Folgende umweltbezogene Informationen liegen vor: 
 

Geräusch- 
Immissionsschutz 

Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten 
hinsichtlich der Gewerbelärm- und 
Verkehrslärmemissionen. 

Pflanzen / Tiere/ 
Biologische Vielfalt 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag der 
Stufe I zu den Artengruppen Säugetiere, 
Vögel, Amphibien und Reptilien. 
Benennung von Vermeidungsmaß-
nahmen. 

Umwelt / Landschaft / 
Bäume 

Im Umweltbericht werden die voraus-
sichtlichen Auswirkungen auf die 
Umwelt, die Landschaft und Bäume/ 
Waldflächen beschrieben. Der in der 
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
ermittelte Ausgleichsbedarf wird durch 
Bepflanzungs-/Aufforstungsmaß- 
nahmen im Plangebiet und durch 
Maßnahmen außerhalb des Plangebiets 
nachgewiesen. 

Klima / Luft Im Umweltbericht werden hierzu die 
Themen Lufthygiene, Klimatoptypen 
und Maßnahmen zu Klimaschutz und  
-anpassung betrachtet. 

Boden / Wasser Es liegt ein Baugrundgutachten mit 
Informationen zu den Untergrund-
verhältnissen und zur Versickerungs-
fähigkeit vor. Im Bebauungsplanentwurf 

http://www.hagen.de/
https://www.hagen.de/irj/portal/FB-61-0903
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erfolgt die Kennzeichnung einer 
Altlastenverdachtsfläche. 

Kampfmittel Der Luftbildauswertung des Kampf-
mittelbeseitigungsdienstes Westfalen-
Lippe zufolge befindet sich eine 
Kampfmittel-verdachtsfläche im Plan-
gebiet, die bei Bodeneingriffen zu 
überprüfen ist. 

Kultur- und sonstige 
Sachgüter  

Im Plangebiet befinden sich keine 
denkmalgeschützten oder schützens-
werten Bauwerke. Bodendenkmäler 
sind gegenwärtig nicht bekannt. 

 

– Die Veröffentlichung im Internet wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. – 

 

Hagen, 10.04.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Bebauungsplan Nr. 1/23 Sondergebiet Einkaufszentrum Bathey 
hier:  
a) Eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungs-

verfahren 
b) Satzungsbeschluss 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 
 

 
 

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 03.04.2025 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

a) Es wird beschlossen, nach eingehender Prüfung der öffentlichen und 
privaten Belange, die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange vorgebrachten Anregungen zurückzuweisen bzw. ihnen im 

Sinne der nachfolgenden Stellungnahmen der Verwaltung gemäß § 
1 Abs. 7 BauGB zu entsprechen.  

b) Es wird der im Sitzungssaal ausgehängte und zu diesem Beschluss 
gehörende Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum 
Bathey gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung 
als Satzung beschlossen.  

 

Geltungsbereich: 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO 
Einkaufszentrum Bathey liegt im Stadtbezirk Nord, in der Gemarkung 
Boele, Flur 3 und umfasst das Grundstück 518. Das Plangebiet grenzt 
nördlich an die Wandhofener Straße, östlich an die Dortmunder Straße 
sowie südlich an die Kabeler Straße. Östlich grenzen gewerbliche 
Nutzungen an.  
 

Das Plangebiet umfasst ca. 2,4 ha.  
Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten 
Bebauungsplan zu entnehmen. Der Bebauungsplan im Maßstab 1:500 
ist Bestandteil des Beschlusses. 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
Der vorstehende Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 1/23 
Sondergebiet Einkaufszentrum Bathey wird hiermit ortsüblich öffentlich 
bekanntgemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung gemäß § 
7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-

schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Rechtsgrundlagen: 
§ 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634) in Verbindung mit §§ 7 und 41 Abs. 1 
Buchstabe f) der GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394) 
 

Hingewiesen wird ferner: 
- auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
wegen Planungsschäden infolge der Aufstellung/Änderung eines 
Bebauungsplanes:  
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn 
die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 S. 1 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 1 BauGB. 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
Gesetzbuches ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplanes 
und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der 

Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in 
wesentlichen Punkten nichtzutreffend ermittelt oder bewertet worden 
sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des 
Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

http://www.hagen.de/
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2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3, Abs. 4 S. 2, nach § 13 Abs. 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn 
a) 2 S. 1 Nr. 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und 

§ 13b, nach § 22 Abs. 9 S. 2, § 34 Abs. 6 S. 1 sowie § 35 Abs. 6 
S. 5 verletzt bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, 
Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht 
beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch 
unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt 
worden sind, 

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 

c) (aufgehoben) 
d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Abs. 2 S. 1 nicht 

für die Dauer einer angemessenen längeren Frist im Internet 
veröffentlicht worden ist und die Begründung für die Annahme 
des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist,  

e) bei Anwendung des § 3 Abs. 2 S. 5 der Inhalt der Bekannt-
machung zwar in das Internet eingestellt wurde, aber die 
Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 zu 
veröffentlichenden Unterlagen nicht über das zentrale Internet-
portal des Landes zugänglich gemacht wurden, 

f) bei Anwendung des § 13 Abs. 3 S. 2 die Angabe darüber, dass 
von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde 
oder 

g) bei Anwendung des § 4a Abs. 3 S. 4 oder des § 13, auch in 
Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13b, die 
Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach 
diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans 
und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 
Abs. 1 S. 2 HS. 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung oder ihr Entwurf 
unvollständig ist, abweichend von HS. 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die 
Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist,  

4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder 
die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der 
mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 

 

Soweit in den Fällen des S. 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen 
Punkten unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 2 BauGB. 
Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, 
wenn 
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen 

Bebauungsplanes (§ 8 Abs. 2 S. 2) oder an die in § 8 Abs. 4 
bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines 
vorzeitigen Bebauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind; 

2. § 8 Abs. 2 S. 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplanes 
aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei 
die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete 
städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt 
worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes herausstellt; 

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne 
dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist. 

 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 3 BauGB. 
Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan oder die Satzung 
maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden, 
im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie 

offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB. 
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Hagen (Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, 
Rathaus I, Rathausstraße 11, 58095 Hagen) unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 
S. 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 1/23 
Sondergebiet Einkaufszentrum Bathey als Satzung in Kraft. 
 

Planeinsicht: 
Nach § 10 Abs. 3 BauGB liegen der Bebauungsplan Nr. 1/23 
Sondergebiet Einkaufszentrum Bathey, die Begründung vom 09.01.2025 
gemäß § 9 Abs. 8 BauGB und die zusammenfassende Erklärung vom 
18.03.2025 gemäß § 10a Abs. 1 BauGB ab sofort beim Fachbereich 
Geoinformation und Liegenschaftskataster der Stadt Hagen, Rathaus II, 
Berliner Platz 22, 58089 Hagen, Zimmer B.104 dauernd während der 
Dienststunden zur Einsichtnahme bereit. Jedermann kann den 
Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 

Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet auf der Seite der 
Stadt Hagen unter www.hagen.de / Stadtpläne / Planen und Bauen 
eingesehen werden. 
 
Hagen, 10.04.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Verschiebung der Abfuhr von Restmüll und Altpapier (Ostern) 
 

Wegen des Feiertages am 18. April 2025 (Karfreitag) verschieben sich 
die Restmüllabfuhr und die Leerung der Altpapiertonnen 
 

von Freitag,  18. April auf Samstag,  19. April 
 

Wegen des Feiertages am 21. April 2025 (Ostermontag) verschieben 
sich die Restmüllabfuhr und die Leerung der Altpapiertonnen 
 

von Montag, 21. April  auf Dienstag,  22. April 
von Dienstag, 22. April auf Mittwoch,  23. April 
von Mittwoch, 23. April auf Donnerstag, 24. April 
von Donnerstag,  24. April auf Freitag, 25. April 
von Freitag,  25. April auf Samstag, 26. April 

 

Hagen, 09.04.2025                     ppa. Rüdell  i. V. Sasse 
                                                    Prokuristin  Bereichsleiter 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Bekanntgabe von Ratsbeschlüssen – Ratssitzung vom 03.04.2025 
 

Aufgrund des § 24 der Hauptsatzung der Stadt Hagen werden die vom 
Rat der Stadt Hagen am 03.04.2025 in öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse ab 16.04.2025 für die Dauer von 14 Tagen im Rathaus I, 
Haupteingang, Rathausstraße 11, sowie in den Dienstgebäuden der 
Bezirksverwaltungsstellen Boele, Schwerter Straße 168, Hohenlimburg, 
Freiheitstraße 3 und Haspe, Kölner Straße 1, öffentlich ausgehängt und 
im Internet unter http://www.hagen.de veröffentlicht. 
 

Hagen, 07.04.2025                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 

http://www.hagen.de/
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